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Aktivs der Bezirks- und Kreistage tätig sind, kann für die 
Dauer dieser Tätigkeit auf Antrag eine Entschädigung bis 
zur Höhe der jeweiligen tariflichen Sätze für die Entloh
nung einer Ersatzkraft gewährt werden.

III.
Alle unter Abschnitt I und II aufgeführten Kosten trägt 

der Rat des Bezirkes oder Kreises, zu dessen Vertretungs
körperschaft der Abgeordnete, das Mitglied der ständigen 
Kommission oder das Mitglied des Aktivs gehört.
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